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Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes erlässt die Gemeinde Martins-
heim folgende 
 

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der 

Gemeinde Martinsheim 
(BGS-EWS) 

 
In der Fassung der 1. Änderungssatzung vom 27.06.1997 m.W.v. 01.10.1997; m. W. v. 01.04.1999: 2. Änderungssatzung 
vom 17.03.1999; m. W.v. 01.07.2000: 3. Änderungssatzung vom 30.05.2000; m. W. v. 01.01.2002: 4. Änderungssatzung 
vom 05.12.2001; m. W. v. 01.01.2003: 5. Änderungssatzung vom 30.12.2002; 6. Änderungssatzung v. 13.12.2004 m.W.v. 
01.01.2005; 7. Änderungssatzung vom 07.03.2008 m.W.v. 01.01.2008; 

 
 

§ 1 

Beitragserhebung 

 
Die Gemeinde erhebt zur Deckung ihres 
Aufwands für die Herstellung der Entwäs-
serungseinrichtung einen Beitrag, soweit 
der Aufwand nicht einer Erstattungsrege-
lung nach Art. 9 KAG unterliegt. 
 

§ 2 

Beitragstatbestand 

 

Der Beitrag wird für bebaute, bebaubare 
oder gewerblich genutzte oder gewerblich 
nutzbare sowie für solche Grundstücke und 
befestigte Flächen erhoben, auf denen Ab-
wasser anfällt, wenn 

1. für sie nach § 4 EWS ein Recht zum 
Anschluss an die Entwässerungseinrich-
tung besteht,  oder 
2. sie an die Entwässerungseinrichtung 
tatsächlich angeschlossen sind,  oder 
3. sie auf Grund einer Sondervereinba-
rung nach § 7 EWS an die Entwässe-
rungseinrichtung angeschlossen werden. 

 
§ 3 

Entstehen der Beitragsschuld 

 

(1) Die Beitragsschuld entsteht im Fall des 
1. § 2 Nr.1, sobald das Grundstück an die 
Entwässerungseinrichtung angeschlossen 
werden kann; bei unbebauten Grundstü-
cken jedoch mit der Maßgabe, dass eine 
Teilbeitragsschuld nach der Grundstücks-
fläche mit der Anschlussmöglichkeit, eine 
weitere Teilbeitragsschuld nach der vor-
handenen Geschossfläche entsprechend 
Absatz 2 entsteht, 

2. § 2 Nr. 2, sobald das Grundstück an die 
Entwässerungseinrichtung angeschlossen 
ist, 
3. § 2 Nr. 3, mit Abschluss der Sonderver-
einbarung. 
 
(2) Wenn eine Veränderung der Fläche, der 
Bebauung oder der Nutzung des Grund-
stücks vorgenommen wird, die beitrags-
rechtliche Auswirkungen hat, entsteht die 
Beitragsschuld mit dem Abschluss dieser 
Maßnahme. 
 

§ 4 

Beitragsschuldner 

 
Beitragsschuldner ist, wer zum Zeitpunkt 
des Entstehens der Beitragsschuld Eigen-
tümer des Grundstücks oder Erbbauberech-
tigter ist. 
 

§ 5 

Beitragsmaßstab 

 

(1) Der Beitrag wird nach der Grund-
stücksfläche und der Geschossfläche der 
vorhandenen Gebäude berechnet. 
 
(2) Die Geschossfläche ist nach den Au-
ßenmaßen der Gebäude in allen Geschos-
sen zu ermitteln. Keller werden mit der 
vollen Fläche herangezogen. Dachgeschos-
se werden nur herangezogen, soweit sie 
ausgebaut sind. Gebäude oder selbstständi-
ge Gebäudeteile, die nach der Art ihrer 
Nutzung keinen Bedarf nach Anschluss an 
die Schmutzwasserableitung auslösen oder 
die an die Schmutzwasserableitung nicht 
angeschlossen werden dürfen, werden 



Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit  - 2 - 

P:\0 Verfassung Verwaltung\02\Ortsrecht\632.100 BGS EWS Mth..doc - 09.04.08 

nicht zum Geschossflächenbeitrag heran-
gezogen; das gilt nicht für Gebäude oder 
Gebäudeteile, die tatsächlich eine 
Schmutzwasserableitung haben. Balkone, 
Loggien und Terrassen bleiben außer An-
satz, wenn und soweit sie über die Gebäu-
defluchtlinie hinausragen. 
 
(3) Die beitragspflichtige Grundstücksflä-
che wird bei Grundstücken in unbeplanten 
Gebieten von mindestens 1500 m² Fläche 
(übergroße Grundstücke) auf das Sechsfa-
che der beitragspflichtigen Geschossfläche, 
mindestens jedoch 1500 m², begrenzt. 
 
(4) Bei sonstigen unbebauten Grundstü-
cken wird der Beitrag zunächst nur nach 
der Grundstücksfläche veranlagt. 
 
(5) Bei Grundstücken, für die eine gewerb-
liche Nutzung ohne Bebauung zulässig ist, 
wird als Geschossfläche ein Viertel der 
Grundstücksfläche in Ansatz gebracht; das 
Gleiche gilt, wenn auf einem Grundstück 
die zulässige Bebauung im Verhältnis zur 
gewerblichen Nutzung nur untergeordnete 
Bedeutung hat. 
 
(6) Wird ein Grundstück vergrößert und 
wurden für diese Flächen noch keine Bei-
träge geleistet, so entsteht die Beitrags-
pflicht auch hierfür. Gleiches gilt im Falle 
der Geschossflächenvergrößerung für die 
zusätzlich geschaffenen Geschossflächen 
sowie im Falle des Absatzes 3 für die sich 
aus ihrer Vervielfachung errechnete 
Grundstücksfläche. Gleiches gilt auch für 
alle sonstigen Veränderungen, die nach 
Absatz 2 für die Beitragsbemessung von 
Bedeutung sind. 
 
(7) Wird ein unbebautes Grundstück, für 
das ein Beitrag nach Absatz 4 oder Absatz 
5 festgesetzt worden ist, später bebaut, so 
wird der Beitrag nach Absatz 1 neu be-
rechnet. Dem so ermittelten Betrag ist der 
Betrag gegenüberzustellen, der sich im 
Zeitpunkt des Entstehens der neu zu be-
rechnenden Beitragsschuld (§ 3 Abs. 2) bei 
Ansatz der nach Absatz 4 oder Absatz 5 
berücksichtigten Geschossfläche ergeben 

würde. Der Unterschiedsbetrag ist nach-
zuentrichten. Ergibt die Gegenüberstellung 
eine Überzahlung, so ist für die Berech-
nung des Erstattungsbetrages auf den Bei-
tragssatz abzustellen, nach dem der ur-
sprüngliche Beitrag entrichtet wurde. Der 
Erstattungsbetrag ist vom Zeitpunkt der 
Entrichtung des ursprünglichen Beitrages 
an nach § 238 AO zu verzinsen. 
 

§ 6 

Beitragssatz 

 
Der Beitrag beträgt  
a) pro m² Grundstücksfläche   €   2,00, 
b) pro m² Geschossfläche        € 10,50. 
 
§ 6 i.d.F.d. 5. Änderungssatzung vom 30.12.2002 
m.W. vom 01.01.2003 

Alte Satzung mit Wirkung vom 01.01.1996: 
Der Beitrag beträgt 
a) pro m² Grundstücksfläche     DM    3,21 
b) pro m² Geschossfläche          DM 15,94 

 

§ 7 

Fälligkeit 

 
Der Beitrag wird einen Monat nach Be-
kanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 

§ 8 

Erstattung der Kosten für Grund-

stücksanschlüsse 

 

(1) Die Kosten für die Herstellung, An-
schaffung, Verbesserung, Erneuerung, Ver-
änderung und Beseitigung sowie für die 
Unterhaltung des Teils der Grundstücksan-
schlüsse i.S. des § 3 EWS, der sich außer-
halb des öffentlichen Straßengrundes be-
findet, sind in der jeweils tatsächlich ent-
standenen Höhe zu erstatten. 
 
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit 
Abschluss der jeweiligen Maßnahme. 
Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des Ent-
stehens des Erstattungsanspruchs Eigentü-
mer des Grundstücks oder Erbbauberech-
tigter ist. Der Erstattungsanspruch wird ei-
nen Monat nach Bekanntgabe des Erstat-
tungsbescheids fällig. 
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§ 9 

Gebührenerhebung 

 
Die Gemeinde erhebt für die Benutzung 
der Entwässerungseinrichtung Grundge-
bühren und Einleitungsgebühren. 
 
Satzung mit Wirkung vom 01.01.1996: 

§ 9 : „Die Gemeinde erhebt für die Benutzung der 
Entwässerungseinrichtung Einleitungsgebühren. 
Mit Wirkung vom 01.07.1997: 

1. Änderungssatzung vom 27.06.1997 
............. 

Nach § 9 wird folgender neuer § 9a eingefügt: 

 

§ 9a 

Grundgebühr 

 
Die Grundgebühr beträgt für jedes ange-
schlossene Grundstück € 96,00 im Jahr. 
 
§ 9a i.d.F.d. 5. Änderungssatzung vom 30.12.2002 
m.W. vom 01.01.2003 

4. Änderungssatzung vom 05.12.2001 m.W. vom 
01.01.2002: 
„Die Grundgebühr beträgt für jedes angeschlosse-
ne Grundstück € 42,00 im Jahr.“ 

 
§ 10 

Einleitungsgebühr 

 
(1) Die Einleitungsgebühr wird nach Maß-
gabe der nachfolgenden Absätze nach der 
Menge der Abwässer berechnet, die der 
Entwässerungseinrichtung von den ange-
schlossenen Grundstücken zugeführt wer-
den. Die Gebühr beträgt 2,00 € pro Ku-
bikmeter Abwasser. 
 
(2) Als Abwassermenge gelten die dem 
Grundstück aus der Wasserversorgungsein-
richtung und aus der Eigengewinnungsan-
lage zugeführten Wassermengen abzüglich 
der nachweislich auf dem Grundstück ver-
brauchten oder zurück gehaltenen Was-
sermenge soweit der Abzug nicht nach 
Abs. 3 ausgeschlossen ist. Der Nachweis 
der verbrauchten und der zurückgehaltenen 
Wassermengen obliegt dem Gebühren-
pflichtigen. Der Nachweis ist grundsätzlich 
durch geeichte Wasserzähler zu führen, die 
der Gebührenpflichtige auf eigene Kosten 
zu installieren hat. Der Nachweis der auf 

dem Grundstück verbrauchten oder zu-
rückgehaltenen Wassermengen ist bis zum 
Ablauf der Widerspruchsfrist möglich. 
Bei landwirtschaftlichen Betrieben gilt für 
jedes Stück Großvieh bzw. für 5 Stück 
Kleinvieh eine Wassermenge von 15 Ku-
bikmeter/Jahr als nachgewiesen. Zum 
Kleinvieh zählen Rindvieh, Pferde, Esel 
bis zu 1 Jahr ferner Schweine – über 8 
Wochen – Schafe und Ziegen. Maßgebend 
für den Abzug ist die im Vorjahr durch-
schnittlich gehaltene Viehzahl. Bei land-
wirtschaftlichen Betrieben mit Großvieh-
haltung gilt die Viehzahl als nachgewiesen, 
die sich aus dem vom Viehhalter vorzule-
genden jeweils jüngsten Bescheid der Tier-
seuchenkasse ergibt. 
Für die dem Grundstück aus der Eigenge-
winnungsanlage zugeführte Wassermenge 
werden pauschal 15 Kubikmeter/Jahr für 
jede auf dem Grundstück mit Haupt- oder 
Nebenwohnung gemeldete Person ange-
setzt, wenn sie nicht durch geeichte Was-
serzähler nachgewiesen wird. Maßgebend 
für die Berechnung dieser zusätzlich anzu-
setzenden Wassermenge sind die Verhält-
nisse zu Beginn eines jeden Abrechnungs-
jahres. 
Die Wassermengen werden durch Wasser-
zähler ermittelt. Sie sind von der Gemeinde 
zu schätzen wenn, 
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden oder 
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder des-
sen Ablesung nicht ermöglicht wird oder 
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür erge-
ben, dass der Wasserzähler den wirklichen 
Wasserverbrauch nicht angibt. 
 
(3) Vom Abzug nach Abs. 2 sind ausge-
schlossen: 
a) das hauswirtschaftlich genutzte Wasser  
b) das zur Speisung von Heizungsanlagen 
verbrauchte Wasser. 
 
(4) Bei landwirtschaftlichen Betrieben, bei 
denen nach Abs. 2 Wassermengen als 
nachgewiesen gelten, wird eine Mindest-
einleitungsmenge verrechnet. Diese beträgt 
für jede auf dem Grundstück mit Haupt- 
und Nebenwohnung gemeldete Person 30 
Kubikmeter pro Jahr. Maßgebend für die 
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Berechnung der Mindestgebühr sind die 
Verhältnisse zu Beginn eines jeden Ab-
rechnungsjahres. 
 
§ 10 i.d.F.d. 5. Änderungssatzung vom 30.12.2002 
m.W. vom 01.01.2003  
Alte Satzung vom 07.11.1995: 
§ 10 Abs. 2: 
a) DM 84,00 je Person und 
b) DM 0,12 pro m² befestigte Fläche. 
Mit Wirkung vom 01.04.1999: 

2. Änderungssatzung vom 17.03.1999 
§ 10 Abs. 2a) erhält folgende Fassung: 
    „a) DM 102,00 je Person und“........... 

 

§ 11 

Entstehen der Gebührenschuld 

 

Die Einleitungsgebührenschuld entsteht 
mit jeder Einleitung von Abwasser in die 
Entwässerungseinrichtung. 
 

§ 12 

Gebührenschuldner 
 

Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt 
des Entstehens der Gebührenschuld Eigen-
tümer des Grundstücks oder ähnlich zur 
Nutzung des Grundstücks dinglich berech-
tigt ist. Gebührenschuldner ist auch der In-
haber eines auf dem Grundstück befindli-
chen Betriebes. Mehrere Gebührenschuld-
ner sind Gesamtschuldner. 
 

§ 13 

Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 

 

(1) Die Einleitung wird jährlich abgerech-
net. Die Einleitungsgebühr wird einen Mo-

nat nach Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheides fällig. 
 
(2) Auf die Gebührenschuld sind zum 1.3., 
1.6., 1.9. und 1.12. jeden Jahres Voraus-
zahlungen in Höhe eines Viertels der Jah-
resabrechnung des Vorjahres zu leisten. 
Fehlt eine solche Vorjahresabrechnung, so 
setzt die Gemeinde die Höhe der Voraus-
zahlung unter Schätzung des Jahresge-
samtverbrauches fest. 
 

§ 14 

Pflichten der Beitrags- und Gebühren-

schuldner 
 
Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind 
verpflichtet, der Gemeinde die für die Hö-
he der Schuld maßgeblichen Veränderun-
gen unverzüglich zu melden und über den 
Umfang dieser Veränderungen - auf Ver-
langen auch unter Vorlage entsprechender 
Unterlagen - Auskunft zu erteilen. 
 

§ 15 

Inkrafttreten 
 

(1) Die Satzung tritt am 01.01.1996 in 
Kraft.  
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 
14.05.1984 in der Fassung der 5. Ände-
rungssatzung vom 18.12.1992 außer Kraft. 
 
Martinsheim, 07.11.1995 
GEMEINDE MARTINSHEIM 
Ott, Erster Bürgermeister 
 

 
 
Bekanntmachungsvermerk 
Vorstehende Satzung wurde am 07.11.1995 in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft 
Marktbreit zur Einsichtnahme niedergelegt. Hierauf wurde durch Anschlag an allen Amtstafeln der 
Gemeinde Martinsheim hingewiesen. Die Anschläge wurden am 08.11.1995 angeheftet und am 
09.12.1995 wieder abgenommen. 
 
Marktbreit, 19.02.1996 
Verwaltungsgemeinschaft Marktbreit 
I.A. Baumeister 
Leiter der Geschäftsstelle
 


